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1. ALLGEMEINES

1.1 Planungsanlass zum Anderungsverfahren

Der Bebauungsplan ,Klaustal“ der Stadt Bad Durkheim, durch ortstibliche Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses am 27.09.2001 inkraftgetreten, wurde in einem Normenkontrollverfahren durch

das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz als unwirksam erklart.

In seiner Urteilsbegriindung fuhrt das Gericht unter anderem folgendes aus:

,Da dieser Mangel, der auch gemaR § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB auf das Ergebnis von Einfluss ge-
wesen sein kann, durch eine fehlerfreie Abwagung geheilt werden kann, fuhrt er gemaR § 215a Abs.
2 BauGB nicht zur Nichtigkeit, sondern lediglich zur Unwirksamkeit des Planes”.

Da § 215a Abs. 1 Satz 2 BauGB festlegt, dass die Satzung bis zur Behebung der Méngel keine
Rechtswirkung entfaltet, ergibt sich fur die Stadt Bad Duirkheim ein verpflichtender Handlungsbedarf.
Aus § 215a ergibt sich, dass die Stadtverwaltung ein ,ergdnzendes Verfahren® einzuleiten hat. Das
ergénzende Verfahren hat in derjenigen Phase des Satzungsverfahrens einzusetzen, in der der
Mangel verursacht wurde.

Im ergénzenden Verfahren (vereinfachte Anderung gem. § 13 BauGB) sind solche Méngel zu behe-

ben, welche die Grundzige der Planung nicht berthren.

1.2 Verfahrensablauf zur ,,Heilung” des Bebauungsplanes

Aus dem o.g. Sachverhalt lasst sich die weitere Vorgehensweise wie folgt ableiten:

Der Stadtrat hat erneut die Abwagung vor dem Satzungsbeschluss vorzunehmen.

Hierzu wird der Bebauungsplan in einer Uberarbeiteten Fassung (Anderungsplan), welche zuséatzlich
die Grundstticke mit den FI.St.Nrn. 345/1 und 344/2 beinhaltet und sich mit dem Thema Eingriff- und
Ausgleich i.S.d § 1a BauGB auf Grund der geédnderten Planung auseinandersetzt, den betroffenen
Burgern sowie den berthrten Tragern 6ffentlicher Belange zur Stellungnahme innerhalb angemesse-
ner Frist vorgelegt (§ 13 Alt. 1 und 2 BauGB).

Uber die dann abgegebenen Stellungnahmen der Betroffenen, hat, unter Wirdigung der urspringli-
chen Abwéagung, eine erneute Abwagungsentscheidung i.S.d. § 1 Abs. 6 BauGB zu erfolgen. Der
Stadtrat hat die Satzung erneut zu beschlieRen. Das ergénzende Verfahren (vereinfachte Anderung
gemaR § 13 BauGB) wird abgeschlossen und mit der Verdffentlichung des Satzungsbeschlusses er-

langt der Anderungsplan ,Klaustal* Rechtskraft.
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1.3 Anderungsumfang

In den urspriinglichen Satzungsunterlagen sind die folgenden Ergdnzungen bzw. Préazisierungen

durchzufthren:

e Erweiterung des Geltungsbereiches um die F1.St. 345/1 und 344/2.

e Ausweisung von Uberbaubaren Flachen und Fléchen fur Garagen auf den Erweiterungs-
grundstiicken

e Ausweisung von privaten Grunflachen auf den Erweiterungsgrundstiicken

o Ubertragung der schriftlichen Festsetzungen auf die Erweiterungsgrundstiicke

e Anpassung des Landespflegerischen Planungsbeitrages.

1.4 Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich wird im Rahmen des erganzenden Verfahrens wie folgt definiert:

o Im Norden durch die jeweilige Nordgrenze der FI.St. 334, 344/2 sowie 329/1

e Im Westen durch die jeweilige Westgrenze der FI.St. 344/2, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1,
349/4, 350/4, 351/3, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 356/2, 358/1 sowie 359/4

¢ Im Osten durch die jeweilige Ostgrenze der FI.St. 334, 329/1, 328/1, 327/1, 326, 325,
324/1 und 322/2 sowie durch die jeweilige Westgrenze der FI.St. 333/2, 332/1, 330/1,
321/1, 320/3, 319/2 und 318/2

e Im Sitden durch die jeweilige Stdgrenze der FI.St. 359/4 und 322/2.

Die graphische DarsteIIUng des Geltungsbereiches kann der beiliegenden Ubersichtskarte entnom-

men werden.
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Darstellung des erweiterten Geltungsbereiches im Rahmen der ergdnzenden Verfahrens (ohne
MaRstab)
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Die Festsetzungen zu den Erweiterungsgrundstiicken sind aus dem folgenden Planausschnitt er-

sichtlich

2

{ 34 \
§ g
& g

[~ 245.00

Grundsatzlich wurden die Festsetzungen des Ubrigen Geltungsbereiches auf die Erweiterungs-
grundstticke Ubertragen, so dass eine einheitliche Gesamtstruktur entsteht. Folgerichtig wurden auch

die gleichen Nutzungsschablonen festgesetzt wie im Restgebiet.

1.5 Plangebietsbeschreibung

Das Plangebiet ,Klaustal" liegt nordwestlich des Ortes Hardenburg, eines Stadtteils der Stadt Bad
Darkheim. Die in dem ergénzenden Verfahren zuséatzlich einbezogenen Grundstiicke liegen im nord-
westlichen Bereich des Plangebietes und bilden den nérdlichen Abschluss des Gesamtgeltungsbe-

reiches. Der Geltungsbereich umfasst nach der Einbeziehung der beiden o.g. Grundstiicke rd. 2.4
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ha. Die Fléche wird z.Zt. als Wochenendhausgebiet mit einzelnen Dauerbewohnern genutzt und ist in
allen Richtungen von Wald umgeben. Die ErschlieBung erfolgt tiber die StraRe ,Klaustal*.

2. Einfligung in die Gesamtplanung

7
iy

. : = «f-._,___H A
Ausschnitt aus dem Flachennutzungsplan (Ubersicht) (Detailausschnitt)

Das Plangebiet ist im derzeit gliltigen Flachennutzungsplan als Wohnbauflache dargestellt.
Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung ein Reines Wohngebiet (WR) fest.

Da die Ausweisung bereits mit den landespflegerischen Zielvorstellungen abgestimmt wurde und lan-
desplanerische Einwédnde dieser Ausweisung nicht entgegenstehen, entspricht die Bebauungspla-
nung den Darstellungen des fortgeschriebenen Flachennutzungsplanes. Dem Gebot, Bebauungspla-
ne aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB), wird damit Rechnung getragen.

Daran andert auch die Anderungsplanung nichts.
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3. Planungsgrundsitze, Planungsziele

Der Bebauungsplan enthélt die rechtsverbindlichen Festsetzungen fiir die stadtebauliche Ordnung
und bildet die Grundlage flir weitere zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche MaRnahmen.

Ziel des Bebauungsplanes ist es, den Charakter des Gebietes ,Klaustal* in Form einer aufgelocker-
ten und kleinteiligen ,reinen Wohnbebauung“ zu erhalten. Der Erhalt der Wochenendhauscharakte-
ristik ist durch zwischenzeitlich entstandenes Dauerwohnen nicht mehr durchsetzbar, vielmehr soll
Uber die Bestandsfestsetzung, Wohnen fir die im Geltungsbereich liegenden Grundstticke ein Dau-
erwohnrecht festgesetzt werden, um auf diese Weise Rechtssicherheit fiir die Anwohner, auch be-
zuglich der baurechtlichen Zulassigkeit der bestehenden Gebaude und deren moglichen Erweite-

rungsspielraum, zu schaffen.
Die Ziele sollen durch entsprechende bauplanungsrechtliche Festsetzungen hinsichtlich Art und MaR

der baulichen Nutzung sowie durch differenzierte bauordnungsrechtliche Festsetzungen gesichert

werden.

Folgende Planungsgrundsétze sind dem Bebauungsplan als Leitlinien zugrundegelegt und sollen
zur Verwirklichung der im BauGB vorgegebenen Ziele beitragen: |

1. Bestandsschutz fir die bestehenden Geb&ude mit der Definition von Erweiterungsmaglichkeiten

innerhalb eines ,Reinen Wohngebiets“

2. Rechtssicherheit fur die Anwohner bezliglich des Dauerwohnrechts

3. Stadtebauliche Integration der Neubebauung in die értliche Situation (Bauweise, Hohenentwick-
lung, Dichte)

4. Erhaltung des Charakters des Gebietes ,Klaustal®

5. Versickerung / Ruckhalt des Niederschlagswassers moglichst auf den Grundstiicksflachen (was-
serwirtschaftlicher Ausgleich)

6. Realisierung des landespflegerischen Ausgleichs nur soweit sinnvoll innerhalb des Bebauungs-
plangebietes; Ausgleich auf Ersatzflachen sowie MaRnahmen ausserhalb des Geltungsbereiches

7. Minimierung der Neuversiegelung

Die unterschiedlichen Anforderungen und Bedirfnisse sind ihrem Rang geméaR zu bertucksichtigen
und im Rahmen einer gerechten Abwéagung in die Planung einzustellen.
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4. Festsetzungen des Bebauungsplans

4.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

4.1.1 Art der baulichen Nutzung

Das Bebauungsplangebiet wird entsprechend der faktisch bereits bestehenden und der fur die Zu-
kunft stadtebaulich gewiinschten Art der baulichen Nutzung als Reines Wohngebiet (WR) gemaR § 3

BauNVO festgesetzt.

Die gemaR § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen werden gemafR § 1 Abs. 6 Nr.
1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Insgesamt betrachtet werden damit die Anforderungen der allgemeinen Zweckbestimmung eines
Reinen Wohngebietes (§ 3 Abs. 1 BauNVO) durch die getroffenen Festsetzungen erfillt.

4.1.2 MaRB der baulichen Nutzung

Das MaR der baulichen Nutzung ist durch die Festsetzung der maximal Uberbaubaren Grundflache,
der hochstzuldssigen Geschossfléache und der hochstzulassigen Zahl der Vollgeschosse i.V.m. den

maximalen Trauf-/Firsth6éhen bestimmt.

Zur Sicherung des angestrebten Gebietscharakters werden die Festsetzungen beziglich des MalRes
der baulichen Nutzung bewusst eng gefasst, um eine der Gesamtsituation widersprechende Verdich-
tung zu verhindern. Die maximal zuldssige Grundflache von 80 m? sowie 160 m? Geschossflache fur
die Hauptgebaude wird flur die kinftige Wohnnutzung (Reines Wohngebiet) daher als ausreichend

erachtet.

Die Beschrankung auf maximal zwei Vollgeschosse® i.V.m. der Festsetzung der hdchstzulassigen
Trauf- und Firsthéhe berlcksichtigt die Héhenentwicklung der bereits vorhandenen Bebauung. Da
sich das Plangebiet in topographisch bewegtem Gelande befindet, wurde die Traufhdhe fir die Ge-
badudeseite, die der ErschlieBungsstralle zugewandt ist, mit 6,5 m festgesetzt. Fur die Traufhéhe der
Gebaudeseite, die der rickwartigen Baugrenze zuzuordnen ist, wurde bestimmt, dass diese die fest-
gesetzte Traufhéhe, bezogen auf die absolute Hohe Uber NN nicht Uberschreiten darf, um sicherzu-
stellen, dass in der talseitigen Ausrichtung keine tberhéht wirkende Bebauung realisierbar wird.

4.1.3 Bauweise, liberbaubare und nicht {iberbaubare Grundstiicksfldchen

Fur die neugeplanten Baugrundstticke ist die offene Bauweise festgesetzt.

T zum Vollgeschossbegriff s. §2 Abs.4 LBauO
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Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind allein durch Baugrenzen bestimmt, um einen ausrei-
chenden individuellen Gestaltungsspielraum zu erméglichen. Die Baufenster sind ausreichend gross
bemessen, um das festgesetzte zuldssige MaR der baulichen Nutzung zu verwirklichen.

4.1.4 Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen

Garagen sind nur innerhalb der Umgrenzung von Flé&chen fiir Nebenanlagen, Stellplatze und Gara-
gen zuldssig. Stellplatze sind auch auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen der Bau-

grundstlcke allgemein zulassig.

4.1.5 Verkehrserschliefung

Die verkehrliche ErscHIief&ung des Plangebietes erfolgt direkt Uber die bereits vorhandene StraRe
,Klaustal”, wobei auch davon ausgegangen wird, dass beziiglich der technischen Anforderungen des
Begegnungsfalles die entsprechenden geplanten Ausweiche sowie die auszubauende Wendeanlage
im Norden des Geltungsbereiches, die verkehrliche Erschliessung grundsatzlich sichern. Die Auswei-
che wurden so plaziert, dass méglichst wenig Eingriffe in die privaten Grundbesitzverhéltnisse her-
vorgerufen werden (vgl. Ubersicht im Planteil) und die Querschnitte den Anforderungen der EAE "95
gentgen. Die Dimensionierung der Wendeanlage am nérdlichen Ende des Geltungsbereiches wurde
in der Art vorgenommen, dass fir ein dreiachsiges Mullfahrzeug eine Wendem®églichkeit besteht.

4.1.6 Ver- und Entsorgung und wasserwirtschaftlicher Ausgleich

Das Landeswassergesetz (LWG) enthélt in § 2 Abs. 2 die Zielbestimmung, daR der Anfall von Ab-
wasser? soweit wie méglich zu vermeiden ist. Hierzu ist zunéchst zu Uberpriifen, ob es "bei demijeni-
gen, bei dem es anféllt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert werden kann". Sofern
diese Mdglichkeit nicht besteht, ist zu untersuchen, ob es mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdi-
sches Gewasser abfliellen kann. Erst wenn diese Bedingung nicht gegeben ist, soll es in dafiir zuge-

lassene Anlagen eingeleitet werden.

2 Abwasser im Sinne dieses Gesetzes ist

1. "das durch h&uslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verinderte

Wasser (Schmutzwasser) und"
2. "das von Niederschldgen aus dem Bereich von bebauten oder befesﬂgten Fléchen abflieRende und zum Fortleiten ge-

sammelte Wasser (Niederschlagswasser) sowie"
3. "das sonstige zusammen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser abflieRende Wasser."
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4.1.7 Schmutzwasser

Schmutzwasser bzw. behandlungsbedurﬁige hausliche Abwésser sind der bestehenden Kanalisation,
die innerhalb der Straflenverkehrsflache unterirdisch verlauft, zuzuftihren.

4.1.8 Behandlung von Oberflichenwasser

Das auf den privatén Grundsttcksflachen anfallende, unverschmutzte Obérfléchenwasser ist, soweit
mit vertretbarem Aufwand mdglich, einer Versickerung zuzuftihren oder flr eine Wiederverwendung
zu sammeln. Die Vorschaltung von Zisternen zur Entnahme von Brauchwasser wird empfohlen.

Das Fassungsvermégen der Schachtanlagen muss mindestens 4 m® / 100 m? Dachflache, das der
Mulden 20 m?/ 100 m? Dachfléche betragen. Die Ausbildung von Sickerschéchten ist jedoch nicht zu-
lassig.

Das auf den o&ffentlichen Verkehrsflichen anfallende, unverschmutzte Oberflaichenwasser ist den

Versickerungsmulden (Grében, Mulden) innerhalb der &ffentlichen Verkehrsflachen zuzuleiten.

4.1.9 Grinordnung / Landespflegerischer Ausgleich

Bei der Aufstellung von Bauleitplénen ist Uber die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege in der bauleitplanerischen Abwagung zu entscheiden; dazu gehéren auch die Elemente der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Als Grundlage fur die Beurteilung des Eingriffs, die Bestimmung der Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen und letztendlich fur die gemeindliche Abwagung, wurde ein landespflegerischer
Planungsbeitrag durch das Buro "Inplus Umweltplanung GmbH"; Neustadt/Weinstr. zum Bebauungs-
plan erarbeitet. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden landespflegerische Festset-
zungen aufgenommen, die dazu beitragen, daR ein Teil der zu erwartenden Eingriffe innerhalb des
Geltungsbereiches minimiert werden.

Im Verlauf der Planung konnten durch die Reduzierung des Geltungsbereiches und Beschrankung
auf urspringlich drei, im Rahmen des Anderungsverfahrens vier Neubaugrundstiicke wesentliche

Eingriffe vermieden werden.

Das urspringliche Satzungsexemplar des Bebauungsplanes sah einen noch restriktiver zugeschnit-
tenen Geltungsbereich vor, als ihn die Anderungsfassung festlegt. Im Rahmen der Normenkontrolle
wurde der Ausschluss des Flurstlickes 344/2 als nicht zuldssig im Sinne einer gerechten Abwagung
von &ffentlichen und privaten Belangen gemaR § 1 Abs. 6 BauGB angesehen, eine Einbeziehung der
0.g Parzelle verfigt. Um eine sinnvolle Abgrenzung des Geltungsbereiches vornehmen zu kénnen,
wurde die direkt stdlich anschlieBende Parzelle (345/1) ebenfalls in das Satzungsgebiet aufgenom-

men.
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Uber diesen erweiterten Geltungsbereich ist in der Folge eine angepasste landespflegerische Bewer-
tung abzugeben, deren Ergebnis nach Gegenuberstellung aller planungsrelevanter Argumente, in die
Festsetzungen zu den Grinordnerischen MalRnahmen zu integrieren ist.

_4.1.10 Festsetzungen der Landespflege - Landespflegerische MalBnahmen

- MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB; vgl. a. LPB)
Die Festsetzungen bezliglich Regenwasserversickerung und Erhalt der Trockenmauern zielen darauf

ab, die 6kologisch wertvollen Bestéande zu erhalten bzw. zu entwickeln sowie zur Sicherung des Na-

turhaushaltes beizutragen.

-. Flachen fiir die Erhaltung von B3dumen und Strduchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b
BauGB)
Wesentlicher Sinn dieser Festsetzung ist dabei, die Erhaltung eines gestuften Waldrandes und die

Vermeidung der Offenstellung des anschlieBenden Hochwaldes aus landschaftsésthetischen und

statischen Griinden (steigende Windbruchgefahr bei Freistellung).

¥

Die gruinordnerischen MaBnahmen und vorgenommenen landespflegerischen Festsetzungen leiten
sich aus den allgemeinen Zielvorstellungen, wie sie im Erlauterungsbericht zum LPB in Kapitel 6 so-
wie in der Erganzung zum Griinordnungsplan zum Bebauungsplan "Klaustal" formuliert sind, und den

dortigen, weiteren Ausfiihrungen zu vermeidbaren und minderbaren Eingriffen sowie zu Ausgleichs-

maRnahmen und ErsatzmalRnahmen ab.

Die Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen ist im LPB der Art vorgesehen, dass fur die
Erweiterung der ErschlieBungsstrale und fur die méglichen Neubauten entsprechend dem Saldo der
okologischen Werteinheiten die Kosten im Verhaltnis zugeordnet werden. Eine entsprechende Zu-
ordnungsfestsetzung ist in den textlichen Festsetzungen aufgenommen. Demnach entfallen 80 % der
Kosten fur die ErsatzmaRnahmen auf die Grundstiickseigentimer, wobei diese zu gleichen Teilen

aufgeteilt werden, und 20 % der Kosten auf den Stralenbaulasttrager.

Eingriffe entstehen in erster Linie durch die Bodenversieglung, und eng damit verknlpft auch den

Verlust von Lebensrdumen und Lebensgrundlagen fur Pflanzen und Tiere.
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Es sind dabei keine Flachen betroffen, die den geplanten Vorhaben grundséatzlich entgegenstehen

kénnten.

Nicht alle zu erwartenden Eingriffe kénnen durch die Festsetzungen im Geltungsbereich kompensiert
werden. Aufgrund der Struktur des Plangebietes sind sonstige AusgleichsmaRnahmen innerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nicht méglich.

Die erforderlichen ErsatzmaRnahmen werden demnach auf stadtischen Flachen im Forstamtsbereich
des Kirschtales und des Drecktales, die zusammen einen Seitentalkomplex sidlich des Isenach-
Haupttales bilden, nachgewiesen. Ausgleichsrelevant werden, nach den Ausfiihrungen des LPB le-
diglich die NeubaumaRnahmen und das daraus resultierende negative Okosaldo. Erweiterungsmég-
lichkeiten der bestehenden baulichen Anlagen werden vernachldssigt, da sie im unmittelbaren Be-

reich des bereits vorhandenen Eingriffes erfolgen und keine wertvollen Fldachen tangieren.

Die Stadt Bad Durkheim baut mit MaBnahmen in diesen gewasserbegleitenden Talgrinden derzeit
ein Okokonto auf, aus dem dann entsprechende Abbuchungen in einer GréRenordnung von 289 6ko-
logischen Werteinheiten fur die Eingriffe durch NeubaumaRnahmen im Bereich des Bebauungspla-
nes Klaustal erfolgen werden. Gegenluber dem reduzierten Geltungsbereich ergibt sich durch das

Anderungsverfahren eine Erhéhung der erforderlichen Abbuchung um 33 Wertpunkte (289 zu 256).

4.1.11 Ausgleichs- und ErsatzmalRnahme A

Die Bestandsbeschreibung sowie Darstellung des Planungsraumes sowie Lage der Ersatzflache ist
dem Grunordnungsplan zum Bebauungsplan "Klaustal" zu entnehmen.

Die Ersatzflache ist als "Erweiterter Geltungsbereich zum Bebauungsplan Klaustal" im Planteil mit
den zeichnerischen Festsetzungen aufgenommen. Der Ubersichtslageplan (Darstellung des Pla-
nungsraumes "Kirschtal/Drecktal ist ebenfalls im Planteil dargestellt. Zur Umsetzung der MaRnahme
ist unter Punkt B. I. 6.1 "MaRnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)" die textliche Festsetzung zur ErsatzmalRnahme getroffen.

Nachfolgend wird die geplante MalRnahme beschrieben und begriindet:
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Beschreibung der geplanten MaRnahme

Im unmittelbaren Bachtal (definiert durch die beidseitigen Wirtschaftswege) sollen, beginnend
vom Laubholzbestand im Stidabschnitt des Bachs, die Fichten entnommen und verwertet wer-

den.

Gleichzeitig wird vorhandenes Schnittgut aus der Holzwirtschaft - hptsl. Schwachholz, dichte
Reisighaufen, etc. - génzlich aus dem Talraum entfernt. Bereits vorhandene und schon verrot-

tende, starkere Stammstlcke kénnen in geringem Umfang verbleiben.

Im zweiten MaRnahmenschritt sollen Erlen und Eschen (20 Stiick) in Zusammenarbeit mit der
Waldwirtschaft in diesem Bereich gepflanzt werden. Sie sind gegen Wildverbiss unbedingt zu
schitzen. Die damit initiierte Entwicklung eines standorttypischen Bachuferwalds muss in den
Folgejahren durch gezielte Entnahme von Nadelholzanflug und -jungwuchs (PflegemaRnah-

me) stabilisiert werden.

Begriindung der MaRnahme

Das Flieljgewasser des Drecktals entspricht in seiner Topographie einem nattrlichen Quell-
bach der unteren Lagen der Mittelgebirge. Der Quellbereich ist auch als pauschal geschutztes
Biotop nach § 24 LPfIG Rheinland-Pfalz ausgewiesen.

Naturfern ist allerdings der begleitende Gehélzbewuchs und z.T. auch die Artenzusammen-
setzung der Feldschicht. Fichten gelten nicht nur fir die Gewasserufer, sondern flr den ge-
samten Landschaftsraum als standortfremde Baumarten. Vor allem die schwer zersetzbare,
sauer reagierende Nadelstreu ist als abtraglich fur die Biozénose der Quellgewéasser anzuse-

hen.

Im Gegensatz dazu ist das Laub der standortgerechten Baumarten, vor allem das der Erle,
leicht zersetzlich und bietet ideales und wichtiges Aufwuchssubstrat fir eine grofRe Zahl von

Wasserorganismen und deren Folgeglieder in der Biozénose.

Die Entwicklung eines standortgerechten Bachufergehélzes stellt eine Verbesserung der
Biotopsituation dar. Die Bedingungen sind anhand der Bestandsaufnahme fur die Entwicklung
eines Bach-Erlen-Eschenwalds gegeben. Da die Erle nur spérlich im Talraum vertreten ist, die
Esche im betrachteten Abschnitt fehlt, ist eine Initialpflanzung dieser Arten notwendig. Im Zu-
ge der Entwicklungspflege dirften weitere Begleitarten, wie Hasel, Schwarzer Holunder und

Schneeball Uber die natlrliche Sukzession aufkommen.
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4.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Die bauordnungsrechtlichen Gestaltvorschriften entstammen Zielvorstellungen, die sich im wesentli-
chen aus den traditionellen Bauformen, den aktuellen Erkenntnissen beziglich zeitgemalkem Bauen
und der bereits bestehenden Bebauung ableiten.

Die Gestaltvorschriften in Form von Rahmenfestsetzungen bilden einen homogenen Charakter des
Baugebietes mit hohém Identifikationswert heraus, ohne auf die individuelle Gestaltungsvielfalt zu
verzichten. Es wird also keine uniforme Bebauuﬁg erzeugt, sondern eine kleinteilige Vielfalt mit ei-
nem homogenen Rahmen in Bezug auf die wesentlichen Gestaltungskriterien.

Die Dachneigung wurde daher in einer Spanne von 25° bis 38° festgesetzt, um bei der Errichtung
und der Erweiterung von baulichen Anlagen eine harmonische Einbindung in die bereits bestehende
Bebauung zu gewéhrleisteh. Gleiches gilt auch fur die bauordnungsfechtlichen Gestaltvorschriften
uber Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dacheindeckung. Ergénzend hierzu sind die Festsetzun-

gen zu den Einfriedungen zu sehen.

Die bauplanungs- sowie die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Anderungsplanes entspre-
chen somit vollinhaltlich denen der urspriinglichen Fassung. Es erfolgt lediglich eine Anpassung des

Geltungsbereiches der Satzung.

5. Beteiligung der Biirger und der Tréger 6ffentlicher Belange

5.1 Vorgehensweise im ergdnzenden Verfahren (vereinfachte Anderung gem. § 13 BauGB)

Gemal § 215a BauGB i.V.m § 13 BauGB ist, zur Heilung des Verfahrensfehlers im urspriinglichen
Satzungsverfahren, das Verfahren ab dem Schritt zu wiederholen, in dessen Verlauf der Fehler be-
gangen wurde. Fur den konkreten Fall muss vor dem neuerlichen Satzungsbeschluss eine erneute
sach- und fachgerechte Abwagung erfolgen. Deshalb ist vorbereitend den von den Anderungen be-
troffenen Blrgern sowie den berthrten Trégern 6ffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellung-

nahme innerhalb angemessener Frist zu geben.

5.2 Behandiung der wéhrend des urspriinglichen Verfahrens eingegangenen Stellungnah-

men

5.2.1 Tréager 6ffentlicher Belange

Die Inhalte der abgegebenen Stellungnahmen der Tréger o6ffentlicher Belange (Katasteramt Neu-
stadt, Geologisches Landesamt, BUND; Gesellschaft fur Naturschutz und Ornithologie Rheinland-
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Pfalz, Landesamt fur Denkmalpflege, Forstamt Bad Durkheim, Planungsgemeinschaft Rheinpfalz,
Deutsche Telekom, SGD-Sud und Pfalzwerke) sowohl aus den Tragerverfahren als auch wahrend
der Offenlage konnten insgesamt in die Planung eingestellt werden. Eine ,Negativabwagung“ der An-
regungen musste nicht vorgenommen werden, da die Hinweise und Forderungen der Betroffenen

den Grundgedanken der Planung nicht entgegenstanden.

5.2.2 Stadtische Stellen

Aus dem Zusténdigkeitsbereich der Stadtverwaltung gesuBerte Anregungen (Kanalwerk, Stadtwerke,

Sachgebiet Abgaben) flossen ebenfalls in die Satzung (Satzungsbeschluss Sept. 2001) ein.

5.2.3 Biirger

Einen grundsatzlich anderen Tatbestand ergab die Auswertung der Stellungnahmen aus der Burger-
schaft sowohl im Rahmen der vorzeitigen Blrgerbeteiligung als auch wahrend der Offenlage.
Zentraler Punkt der AuRerungen war jeweils die Abgrenzung des Geltungsbereiches und die Einbe-
ziehung bzw. der Ausschluss einzelner Grundstiicke und hiermit verbunden die Frage der Sicherung
und Legalisierung von Dauerwohnsitzen.

Die Vorstellungen hierzu stellten sich jedoch auch kontrar dar, so bestand zum Teil der Wunsch nur
eine Wochenendhausnutzung zu efméglichen. Da beide Nutzungsarten, das Reine Wohnen und die
Sondernutzung Wochenend nicht in einem Rechtsplan fir dieses Gebiet rechtssicher festzusetzen
ist, wird deutlich, dass insbesondere auch aus landschaftsplanerischer/landespflegerischer Sicht,
aber auch aus Grunden der Versorgungskapazitst eine Bestandfestschreibung mit geringem Erweite-
rungspotential, dort wo stadtebaulich vertretbar und sinnvoll, angezeigt war und ist. Die Abgrenzung
des Geltungsbereiches wurde andererseits durch die landespflegerischen Erfordernisse bzw. Konflik-

te gepragt.
Diese sehr streng gehandhabte Gebietsabgrenzung wurde letztlich durch das Oberverwaltungsge-

richt Rheinland-Pfalz nicht bestatigt.

Der Argumentationskette zur Abgrenzung des Geltungsbereiches durch die Stadt Bad Diirkheim als
Tragerin der Planungshoheit wurde speziell im Falle der Stellungnahme durch die Eigentimer des
FI.St. 344/2 vom OVG nicht gefolgt, der Ausschluss der Parzelle aus dem Geltungsbereich der Sat-
zung, als nicht rechtens angesehen. Das daraus resultierende Urteil filhrte zur Unwirksamkeit des
Bebauungsplanes und bedingt folglich das durchzufiihrende Verfahren zur Heilung der Satzung.
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5.3 Beteiligung der betroffenen Biirger und beriihrten Trager &ffentlicher Belange im Rahmen

des vereinfachten Anderungsverfahrens

Im Rahmen der eingeschrankten Beteiligung ging die Stellungnahme der Kreisverwaltung, Referat
Landespflege ein. Darin wurden keine Anregungen und Bedenken geduBert. Weitere Stellungnah-
men blieben aus. ; '

Mit Schreiben vom 20.08.2002 hatte ein Grundstiickseigentiimer im Klaustal zum Verfahren Stellung
genommen. Dieses Schreiben wurde als Anregung mit Abwagungsrelevanz auch fir das Anderungs-
verfahren angesehen und gewertet.

Nach Bewertung der geduRerten Anregungen, wurden diese im Rahmen der Abwagung zurlickge-
wiesen. Eine Plandnderung aufgrund dieser Stellungnahme wurde somit nicht erforderlich.
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6. Wesentliche Auswirkungen des Anderungsplans

6.1 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt werden im wesentlichen durch die unvermeidliche Flachen-
versiegelung fur Verkehrsanlagen, Gebdude und sonstige baulichen Anlagen entstehen. Die in An-
spruch genommenen Flédchen gehen als Pflanzstandort und Versickerungsflache fir Oberflachen-
wasser verloren.

Durch die grinordnerischen, hinsichtlich der Landespflege relevanten Festsetzungen dieses Bebau-
ungsplanes innerhalb des Geltungsbereiches sowie auf den Flachen fir Ausgleichs- und ErsatzmaR-
nahmen wird, unter Beriicksichtigung des erforderlichen Entwicklungszeitraumes der einzelnen MaR-
nahmen dazu beigetragen, die unvermeidbar eintretenden Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft in diesem Raum auf ein vertretbares Mass zu reduzieren.

Die MaBnahmen werden insgesamt dazu beitragen, eine positive Neugestaltung sowie die Erhaltung
des Orts- und Landschaftsbildes in diesem Bereich herbeizufihren.

Durch den Bebauungsplan werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die auszugleichen
sind. In diesem Zusammenhang wird auf das Gutachten des Buro INPLUS verwiesen, welches im
landespflegerischen Planungsbeitrag die 6kologische Bewertung der Flachen und die Ausgleichs-
und Ersatzmassnahmen formuliert, die Uber die verschiedenen Festsetzungen auch in den Bebau-
ungsplan integriert sind und somit gesichert werden.

Die Einbeziehung der beiden Erweiterungsgrundstiicke in den Geltungsbereich der Satzung andert
an der grundséatzlichen Auswirkung des Bebauungsplanes auf Umweltbelange nichts. Die zusétzlich
mdégliche Versiegelung auf den Grundstiicken ist im Rahmen der Eingriffsbewertung zu erfassen und

kann im Zuge der Umsetzung der GesamtmafRnahme mit ausgeglichen werden.

6.2 Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Verhiltnisse

Angesichts der bisherigen Situation im Gebiet ,Klaustal* wird insbesondere fur die Eigentimer der
bestehenden Gebiude Rechtssicherheit bezuglich des Dauerwohnrechts geschaffen. Durch die
Ausweisung von neuen Bauflachen wird die Schaffung von Wohnraum erméglicht und u.a. die Eigen-
tumsbildung der Bevélkerung geférdert, der Erholungscharakter des Gebietes bleibt jedoch weiterhin
erhalten. Daran &ndert sich, auch nach Auffassung des OVG nach der Einbeziehung der o0.g. beiden

Grundstlicke nichts.
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7. Planverwirklichung

Die Planverwirklichung bzw. die Realisierung der Anpassung der Wendeanlage und Herstellung der
Ausweiche im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes soll méglichst umgehend nach dem ver-

einfachten Anderungsverfahren erfolgen.
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8. Flichen und Wirtschaftlichkeitsangaben (Anderungsverfahren)
o Bruttobauland 2,40 ha
(Gesamtgeltungsbereich)
« Nettobauland 1,65 ha
- Anzahl der Grundsticke 26
Einzelhausgrundstucke 20
Grundstiicke ohne Bebauung 3
Grundstiicke ausschlieflich fir Garagen 1
Grundstlicke zur 6ff. ErschlieBung 2
- Anzahl der méglichen Wohngeb&ude 20
davon Bestand 16
- durchschnittliche GroRe der Baugrundstlicke ca. 1000 m?
- kiinftige Einwohner (Annahme: 1 WE/EH; 3,0 EW/WE) ca. 60 EW
o Verkehrsflachen 0,15 ha
- StralRen (Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung) 015 ha
- Fusswege 0.00 ha
o Grinflachen 0,60 ha
- - Offentliche 0,04 ha
- Private

0,56 ha

Seite 20
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9. Kosten und Finanzierung

Fur die abschlieBende Realisierung der Planung werden der Stadt Bad Diirkheim voraussichtlich

noch nachfolgend benannte Kosten entstehen:

e Verkehrsflachen; inkl. Flachenerwerb fiir Ausweiche

e Griunflachen
e Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
o Planungskosten

Die durch die einzelnen MaRnahmen entstehenden Kosten werden gemal den entsprechenden
Satzungen der Stadt Bad Durkheim auf die jeweiligen Grundstiickseigentiimer umgelegt.
Die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes erforderlichen Finanzmittel werden in den Haushalten

der Stadt Bad Durkheim bereitgestelit.

Die Ausarbeitung der Begriindung zum Anderungsverfahren erfolgte durch das Stadtbauamt
Bad Durkheim.

Ausgefertigt

Stadtverwaltung
Bad Diirkheim, 0.3..J§. 2003




	Klaustal, Änderung I - Begründung
	Klaustal, Änderung I - Begründung1

